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Präambel 

Das Präsidium der Technischen Universität Hamburg (TU Hamburg) hat am 29. Mai 2024 
die vom Studiendekanatsausschuss Maschinenbau der TU Hamburg gemäß § 85 Absatz 1 
Nummer 1 Hamburgisches Hochschulgesetz (HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171) in 
der Fassung vom 11. Juli 2023 (HmbGVBl. S. 243) am 15. Mai 2024 beschlossene 
Änderungssatzung zur Grundpraktikumsordnung der Technischen Universität Hamburg-
Harburg für den Bachelorstudiengang „Maschinenbau“ (GPrO-MBBS) vom 28. Juni 2017 
gemäß § 108 Absatz 1 Satz 3 HmbHG genehmigt. 
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Artikel 1  

Die Grundpraktikumsordnung der Technischen Universität Hamburg-Harburg für den 
Bachelorstudiengang „Maschinenbau“ (GPrO-MBBS) wird wie folgt geändert: 

1. Die Bezeichnung der Satzung wird an die offizielle Namensführung der Technischen 
Universität Hamburg angepasst und erhält die Bezeichnung „Grundpraktikumsord-
nung der Technischen Universität Hamburg für den Bachelorstudiengang „Maschi-
nenbau“ (GPrO-MBBS)“. 

2. § 1 wird an die offizielle Namensführung der Technischen Universität Hamburg sowie 
um Angaben zu ihrer eigenen Kurzbezeichnung sowie zur Satzung über das Studium 
der Technischen Universität Hamburg-Hamburg (TUHH) vom 27. Februar 2013 (Amt-
licher Anzeiger Nr. 32 vom 23. April 2013, S. 644) ergänzt. § 1 wird mit folgendem Wort-
laut neugefasst:  

„Diese Grundpraktikumsordnung (GPrO-MBBS) ist eine Ausführungsbestim-
mung zu § 1 Absatz 1 Satz 2 der Satzung über das Studium an der Technischen 
Universität Hamburg (TU Hamburg) vom 27. Februar 2013 (Amtlicher Anzeiger 
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Nr. 32 vom 23. April 2013, S. 644) in ihrer jeweils gültigen Fassung. Sie gilt für den 
Bachelorstudiengang „Maschinenbau“ mit dem Abschluss „Bachelor of Sci-
ence.“  

3. In § 2 Absatz 1 werden Angaben zur Satzung über das Studium der Technischen Uni-
versität Hamburg-Harburg vom 27. Februar 2013 hinzugefügt.  

4. § 2 Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 

5. § 2 Absatz 2 werden die neuen Sätze 2 bis 5 mit dem folgenden Wortlaut hinzugefügt: 

„Das vollständig abgeleistete Grundpraktikum muss bis zum Erreichen von 
einschließlich 90 Leistungspunkten (LP) nach dem European Credit Transfer 
and Accumulation System (ECTS) anerkannt sein. Kann die Studentin oder der 
Student den Nachweis über das anerkannte Grundpraktikum nicht führen, ist 
eine Anmeldung zu Prüfungen zum Erwerb weiterer LP nicht möglich. Bereits 
erfolgte Anmeldungen bleiben davon unberührt.“ 

6. In § 4 Absatz 1 wird „zehn Wochen“ als Angabe der Dauer des Grundpraktikums er-
setzt durch „acht Wochen“ als Angabe der Dauer des Grundpraktikums. 

7. In § 4 Absatz 2 Satz 2 wird „vier Wochen“ als Angabe der Dauer eines Praktikumsab-
schnitts ersetzt durch „zwei Wochen“ als Angabe der Dauer eines Praktikumsab-
schnitts. 

8. In § 7 Absatz 3 wird die Angabe des Umfangs des Praktikumsberichts angepasst von 
„etwa zehn DIN A4-Seiten“ auf „etwa acht DIN A4-Seiten“. 

9. Es wird § 9 Absatz 1 Sätze 2 und 3 mit dem folgenden Wortlaut hinzugefügt:  

„Abweichend davon gilt für Studentinnen und Studenten, die den 
Bachelorstudiengang „Maschinenbau“ in der dualen Studienvari-
ante studieren, das Grundpraktikum als vollständig erbracht, sofern 
sie das Modul „Praxismodul 1 im dualen Bachelor“ des jeweils für sie 
gültigen Studienplans erfolgreich absolviert haben; die Koordinie-
rungsstelle dual@TUHH bestätigt gegenüber dem Prüfungsamt der 
TU Hamburg das erfolgreiche Absolvieren des Moduls. Wechselt die 
Studentin oder der Student vor Beginn der Praxisphase 2 von der 
dualen in die reguläre Studienvariante gilt das Grundpraktikum als 
absolviert und es werden die durch den erfolgreichen Abschluss des 
„Praxismodul 1 im dualen Bachelor“ erworbenen Leistungspunkte als 
Zusatzleistung auf den Abschlussdokumenten vermerkt.“ 

10. § 9 Absatz 4 wird ausgehend von dem Hinzufügen von § 9 Absatz 1 Satz 2 in Überein-
stimmung mit Nummer 8 mit folgendem Wortlaut neugefasst:  
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„Mit Ausnahme der Fälle nach Absatz 1 Satz 2 wird bei Anerkennung 
der Praktikantin oder dem Praktikanten eine Bescheinigung über die 
Anerkennung des Praktikums bzw. des Praktikumsabschnitts aus-
gestellt.“ 

11. In § 11 Absatz 2 wird in Übereinstimmung mit Nummer 6 die Angabe der Gesamt-
dauer des Grundpraktikums im Umfang von „zehn Wochen“ ersetzt durch „acht Wo-
chen“. 

12. In § 11 Absatz 4 wird in Übereinstimmung mit Nummer 6 die Anerkennung des nach 
dieser Vorschrift qualifizierten Praxissemesters als ein „zehnwöchiges Praktikum“ er-
setzt durch die Anerkennung des nach dieser Vorschrift qualifizierten Praxissemes-
ters als ein „achtwöchiges Praktikum“.  

13. In § 13 werden Angaben zu der Kurzbezeichnung der Satzung durch den Zusatz 
„MBBS“ hinter „GPrO“ hinzugefügt. 

14. Der Anhang zur Grundpraktikumsordnung für den Studiengang B.Sc. Maschinenbau 
vom 15. Juli 2020 (sog. „Corona-Regelung“) wird für die Studentinnen und Studenten, 
die in den Prüfungsordnungen der Kohorten bis einschließlich Wintersemester 
2019/2020 immatrikuliert sind, mit Ablauf des Prüfungszeitraums des Sommerse-
mesters 2024, das heißt zum 15. November 2024, aufgehoben. 

Artikel 2 

1Diese Änderungssatzung zur Grundpraktikumsordnung der Technischen Universität Ham-
burg-Harburg für den Bachelorstudiengang „Maschinenbau“ vom 28. Juni 2017 wurde aus-
gefertigt aufgrund des Beschlusses des Studiendekanatsausschusses Maschinenbau der 
Technischen Universität Hamburg nach § 85 Absatz 1 Satz 1 Hamburgisches Hochschulge-
setz (HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171) in der Fassung vom 11. Juli 2023 (HmbGVBl. 
S. 243) am 15. Mai 2024 und der Genehmigung des Präsidiums aufgrund von § 108 Ab-
satz 1 Satz 3 HmbHG am 29. Mai 2024. 2Sie tritt in Kraft am 01. Juni 2024 und gilt, mit Aus-
nahme von Artikel 1 Nummer 14, der sich ausdrücklich an Studentinnen und Studenten rich-
tet, die die in den Prüfungsordnungen der Kohorten bis einschließlich Wintersemester 
2019/2020 immatrikuliert sind, erstmals für Studienbewerberinnen und -bewerber für den 
Bachelorstudiengang „Maschinenbau“ mit Zulassung für das Wintersemester 2024/25 bzw. 
Studentinnen und Studentinnen des Bachelorstudiengangs „Maschinenbau“, die ihr Stu-
dium zum Wintersemester 2024/25 beginnen. 

 

15. Mai 2024  
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Präambel 

Das Präsidium der Technischen Universität Hamburg (TU Hamburg) hat am 11. Juli 2017 und 
29. Mai 2024 die vom Akademischen Senat der TU Hamburg am 28. Juni 2017 und vom 
Studiendekanatsausschuss Maschinenbau am 15. Mai 2024 auf Grund von § 85 Absatz 1 
Nummer 1 Hamburgisches Hochschulgesetz (HmbHG) vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171) in 
der Fassung vom 11. Juli 2023 (HmbGVBl. S. 243) beschlossene Grundpraktikumsordnung 
für den Bachelorstudiengang „Maschinenbau“ mit dem Abschluss „Bachelor of Science“ 
gemäß § 108 Absatz 1 HmbHG genehmigt. 
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§ 1 Geltungsbereich 

Diese Grundpraktikumsordnung (GPrO-MBBS) ist eine Ausführungsbestimmung zu 
§ 1 Absatz 1 Satz 3 der Satzung über das Studium an der Technischen Universität 
Hamburg-Harburg (TUHH) vom 27. Februar 2013 (Amtlicher Anzeiger Nr. 32 vom 
23. April 2013, S. 644) in ihrer jeweils gültigen Fassung. Sie gilt für den Bachelorstudi-
engang „Maschinenbau“ mit dem Abschluss „Bachelor of Science“. 

§ 2 Zugangsvoraussetzung zum Studium 

(1) Zu den Zugangsvoraussetzungen des Bachelorstudiengangs „Maschinenbau“ ge-
hört ein Grundpraktikum gemäß § 1 Absatz 1 Satz 3 der Satzung über das Studium 
an der TUHH vom 27. Februar 2013 in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

(2) Das Grundpraktikum ist in der Regel vor dem Studium zu absolvieren. Das vollstän-
dig abgeleistete Grundpraktikum muss bis zum Erreichen von einschließlich 90 Leis-
tungspunkten (LP) nach dem European Credit Transfer and Accumulation System 
(ECTS) anerkannt sein. Kann die Studentin oder der Student den Nachweis über das 
anerkannte Grundpraktikum nicht führen, ist eine Anmeldung zu Prüfungen zum Er-
werb weiterer LP nicht möglich. Bereits erfolgte Anmeldungen bleiben davon unbe-
rührt.  

§ 3 Zweck des Grundpraktikums 

(1) Das Grundpraktikum soll einen ersten Einblick in das Berufsfeld einer Ingenieurin 
bzw. eines Ingenieurs geben und erste praktische Erfahrungen vermitteln, die zum 
vollen Verständnis der Lehrveranstaltungen und zur erfolgreichen Mitarbeit in den 
Übungen des Studiums notwendig sind. In Vorbereitung auf das Studium sollen die 
künftigen Studentinnen und Studenten die Fertigung von Werkstücken, deren 
Formgebung und Bearbeitung sowie die Erzeugnisse in ihrem Aufbau und ihrer 
Wirkungsweise praktisch kennen lernen. Sie sollen sich darüber hinaus mit der 
Prüfung der Werkstücke, mit dem Zusammenbau von Maschinen und Apparaten 
deren Einbau an Ort und Stelle vertraut machen. Das Grundpraktikum dient der 
Einführung in die industrielle Fertigung und damit zum Vermitteln unerlässlicher 
Elementarkenntnisse. Die Praktikantin oder der Praktikant soll unter der Anleitung 
fachlicher Betreuerinnen oder Betreuer die Werkstoffe in ihrer Be- und 
Verarbeitbarkeit kennenlernen und einen Überblick über die 
Fertigungseinrichtungen und -verfahren erlangen. 

(2) Das Grundpraktikum dient ebenfalls dazu, der Praktikantin oder dem Praktikanten 
einen Einblick in den Betrieb als soziales System zu ermöglichen. Die Praktikantin 
oder der Praktikant soll den Betrieb als Sozialstruktur verstehen und das Verhältnis 
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zwischen Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kennen lernen, um 
so ihre oder seine künftige Stellung und Wirkungsmöglichkeiten richtig einzuordnen. 

(3) Gleichzeitig dient das Praktikum zur beruflichen Orientierung. Die oder der 
Studieninteressierte kann erkennen, ob sie oder er überhaupt die für einen 
technischen Beruf notwendige Motivation mitbringt. 

§ 4 Dauer und Ablauf des Grundpraktikums 

(1) Die Dauer des Grundpraktikums beträgt acht Wochen. 

(2) Eine Aufteilung des Grundpraktikums in mehrere Abschnitte und/oder Betriebe ist 
möglich. Ein Praktikumsabschnitt sollte die Dauer von zwei Wochen nicht 
unterschreiten. 

(3) Maximal zehn Prozent der Praktikumszeit dürfen durch Krankheit ausfallen. Bei 
Überschreitung dieser Grenze muss die ausgefallene Arbeitszeit nachgeholt 
werden. In diesem Fall ist die Praktikantin oder der Praktikant angehalten, den 
ausbildenden Betrieb um eine Vertragsverlängerung zu ersuchen, um den 
begonnen Praktikumsabschnitt im erforderlichen Maße durchführen zu können. 

(4) Unentschuldigte Fehltage werden nicht auf die Dauer des Praktikums angerechnet. 
Als unentschuldigte Fehltage gelten alle Tage, an denen die Praktikantin oder der 
Praktikant der Ausbildungsstätte ferngeblieben ist und die nicht Urlaubs- oder 
Krankheitstage sind. Die durch unentschuldigte Fehltage ausgefallene Arbeitszeit 
muss nachgeholt werden. Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. 

§ 5 Anrechenbare Tätigkeiten 

(1) Die folgende Auflistung nennt die Tätigkeitsgebiete des Grundpraktikums mit bei-
spielhaften Tätigkeiten. 

a. GP1: Spanende Fertigungsverfahren (1 bis 4 Wochen) 

Feilen, Meißeln, Sägen, Gewindeschneiden von Hand, Drehen, Hobeln, Fräsen, 
Bohren, Senken, Reiben, Räumen, Schleifen, Honen, Läppen. 

b. GP2: Montage und Prüfen (1 bis 4 Wochen) 

Vor- und Endmontage in der Einzel- und Serienfertigung von Maschinen, Fahr-
zeugen, Apparaten und Anlagen im Maschinenbau oder Schiffen und Schiffs-
teilen im Schiffbau; Leiterplattenmontage, Messen mit mechanischen, elektri-
schen, pneumatischen und optischen Messverfahren, Lehren, Oberflächen-
messtechnik, Sondermessverfahren in der Massenfertigung, Kennenlernen der 
fertigungsbedingten Toleranzgrößen sowie des Zusammenhanges von Ge-
nauigkeit und Kosten. 
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c. GP3: Ur- und Umformen (1 bis 4 Wochen) 

Aufbau und Riss eines Modells, Zusammensetzen der Kastenteile und Modell-
kerne, Formenbau, Handformen mit Modellen und Schablonen, Kennenlernen 
von Nass- und Trockenguss, Mitarbeit in der Kernmacherei, in der Maschinen-
formerei und beim Gießen (z.B. Sandguss, Kokillenguss, Druckguss, Schleuder-
guss, Formmasken und Feinguss), Sintern, Pulvermetallurgie und Kunststoff-
spritzen, Freiform- und Gesenkschmieden, Kaltformen/Fließpressen, Walzen, 
Tiefziehen, Drücken, Stanzen, Feinschneiden, Biegen, Richten, Nieten. 

d. GP4: Füge- und Trennverfahren (1 bis 4 Wochen) 

Autogen-, Lichtbogen- und Widerstandsschweißen, Brennschneiden, Sonder-
verfahren des Schweißens und Trennens, Löten, Stanzen, Kleben (Es können 
auch Schweißlehrgänge anerkannt werden). 

(2) Die Praktikantin oder der Praktikant muss mindestens drei der vier in Absatz 1 ge-
nannten Tätigkeitsgebiete abdecken. Um ein Tätigkeitsgebiet abzudecken, muss 
mindestens eine Woche Praktikum in diesem Tätigkeitsgebiet nachgewiesen wer-
den. Insgesamt werden nicht mehr als vier Wochen pro Tätigkeitsgebiet auf das 
Grundpraktikum angerechnet. 

(3) Für Studentinnen und Studenten mit ständiger Behinderung oder chronischer Er-
krankung kann nach Rücksprache mit dem gemäß § 12 zuständigen Praktikanten-
amt eine Sonderregelung bezüglich der anrechenbaren Tätigkeiten getroffen wer-
den. 

§ 6 Praktikumsstelle 

(1) Die Bewerbung auf eine geeignete Praktikumsstelle und die Auswahl einer solchen 
ist der Praktikantin oder dem Praktikanten selbst überlassen. Das gemäß § 12 zu-
ständige Praktikantenamt berät die Studienbewerberinnen und -bewerber bzw. die 
Studentinnen und Studenten, vermittelt jedoch keine Praktikumsstellen. 

(2) Ausbildungsstätten für das Grundpraktikum müssen den folgenden Anforderungen 
genügen: 

a. Die Ausbildungsstätte soll ein Praktikum ermöglichen, das dessen Zweck ge-
mäß § 1 erfüllt und die Tätigkeiten nach § 5 ermöglicht. 

b. Es handelt sich um einen industriellen Betrieb. 

c. Der Betrieb soll von der Industrie- und Handelskammer als Ausbildungsbe-
trieb anerkannt sein und die Praktikantentätigkeit muss von einer mit der 
Ausbildungsleitung beauftragten Person betreut werden. 
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(3) Das Praktikum kann nur zu einem Teil von maximal vier Wochen im familieneigenen 
Betrieb abgeleistet werden. 

§ 7 Tätigkeitsbericht 

(1) Über die gesamte Dauer der Tätigkeit ist ein Bericht zu verfassen. 

(2) Der Bericht soll die allgemeinen Prinzipien und wesentlichen Merkmale der ange-
wandten Verfahren aufzeigen, sowie die eigene Tätigkeit in die Gesamtthematik 
einordnen. Es soll ersichtlich sein, dass die Verfasserin oder der Verfasser die ange-
gebenen Arbeiten selbst ausgeführt hat. 

(3) Der Bericht sollte eine wochenweise Zusammenstellung der ausgeführten Tätigkei-
ten möglichst mit Skizzen und Fotos zur Erläuterung enthalten und einen Umfang 
von etwa acht DIN A4-Seiten aufweisen (1 DIN A4-Seite pro Woche).  

(4) Der Bericht ist in deutscher oder englischer Sprache zu fassen. 

(5) Gegenstände oder spezielle Einrichtungen und Verfahrensweisen, die der Geheim-
haltung unterliegen, sollen nicht im Bericht beschrieben oder mit Fotos dokumen-
tiert werden. Unterlagen, deren Verwendung eine besondere Genehmigung erfor-
dern, dürfen ohne diese Genehmigung nicht den Arbeitsberichten beigefügt wer-
den. 

(6) Der Bericht muss vom Ausbildungsbetrieb abgezeichnet sein. 

§ 8 Tätigkeitsnachweis (Zeugnis) 

(1) Neben dem Bericht ist zur Anerkennung des Praktikums bzw. eines Praktikumsab-
schnitts ein Zeugnis der Ausbildungsstätte vorzulegen. Dieses Zeugnis muss enthal-
ten: 

a. Angaben zur Person, 

b. Ort und Dauer der des Praktikums bzw. des Praktikumsabschnitts, 

c. Art der Tätigkeit, 

d. Anzahl der Fehltage (separat Krankheit und unentschuldigte Fehltage), 

e. in Anspruch genommene Urlaubstage. 

(2) Nach Möglichkeit sollen auch der Erfolg der Tätigkeit und eine Bewertung der Be-
richtsführung im Zeugnis enthalten sein. 

(3) Der Tätigkeitsnachweis soll in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. 
Anderenfalls sind bei der Anerkennung amtlich beglaubigte deutsche oder engli-
sche Übersetzungen vorzulegen.  
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§ 9 Anerkennung der Praktikumstätigkeit 

(1) Die Anerkennung des Grundpraktikums erfolgt durch das gemäß § 12 zuständige 
Praktikantenamt. Abweichend davon gilt für Studentinnen und Studenten, die den 
Bachelorstudiengang „Maschinenbau“ in der dualen Studienvariante studieren, das 
Grundpraktikum als vollständig erbracht, sofern sie das Modul „Praxismodul 1 im du-
alen Bachelor“ des jeweils für sie gültigen Studienplans erfolgreich absolviert ha-
ben; die Koordinierungsstelle dual@TUHH bestätigt gegenüber dem Prüfungsamt 
der TU Hamburg das erfolgreiche Absolvieren des Moduls. Wechselt die Studentin 
oder der Student vor Beginn der Praxisphase 2 von der dualen in die reguläre Stu-
dienvariante gilt das Grundpraktikum als absolviert und es werden die durch den 
erfolgreichen Abschluss des Moduls „Praxismodul 1 im dualen Bachelor“ erworbe-
nen Leistungspunkte als Zusatzleistung auf den Abschlussdokumenten vermerkt. 

(2) Zur Anerkennung müssen dem Praktikantenamt der Tätigkeitsbericht nach § 7 die-
ser Ordnung, der Tätigkeitsnachweis nach § 8 dieser Ordnung im Original (im Fall 
von nichtdeutschem oder nichtenglischem Tätigkeitsnachweis eine amtlich be-
glaubigte deutsche oder englische Übersetzung) und ggf. eine tabellarische Über-
sicht über den durchgeführten Praktikumsabschnitt mit Auflistung der anzuerken-
nenden Ausbildungsabschnitte sowie ggf. die Bescheinigung des Praktikantenamts 
über bereits anerkannte Ausbildungsabschnitte vorgelegt werden. 

(3) Das Praktikantenamt beurteilt anhand der eingereichten Unterlagen, ob und in wel-
chem Umfang die Tätigkeit den Vorgaben dieser Ordnung entspricht und erkennt 
das abgeleistete Praktikum dem Urteil entsprechend an. 

(4) Mit Ausnahme der Fälle nach Absatz 1 Satz 2 wird bei Anerkennung der Praktikantin 
oder dem Praktikanten eine Bescheinigung über die Anerkennung des Praktikums 
bzw. des Praktikumsabschnitts ausgestellt. 

§ 10 Praktikum im Ausland 

Praktische Tätigkeiten im Ausland werden anerkannt, wenn sie den Vorgaben die-
ser Ordnung entsprechen. Über die Anerkennung im Einzelnen entscheidet das 
gemäß § 12 zuständige Praktikantenamt. 

§ 11  Anrechnung und Anerkennung anderweitig erbrachter Praktikumstätig-
keiten 

(1) Praktika im gleichen Fachgebiet, die bereits von einer anderen deutschen Techni-
schen Hochschule oder Universität anerkannt wurden, werden vom Praktikanten-
amt in vollem Umfang angerechnet, sofern der Anerkennungsnachweis der frühe-
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ren Hochschule vorliegt. Liegt der Anerkennungsnachweis nicht vor, wird das Prak-
tikum vom Praktikantenamt in vollem Umfang anerkannt, sofern die entsprechen-
den Inhalte nachgewiesen werden können. 

(2) Abgeschlossene, einschlägige Berufsausbildungen und praktische Berufstätigkei-
ten werden entsprechend ihrer Art und ihrem Inhalt bis zur Gesamtdauer von acht 
Wochen für das Grundpraktikum anerkannt. Erforderlich sind entsprechende Zeug-
nisse sowie ggf. der durchlaufene Ausbildungsplan.  

(3) Ausbildungszeiten aus nicht abgeschlossenen Berufsausbildungen können aner-
kannt werden, wenn die Abschnitte mit Nachweisen aus dem Ausbildungsbetrieb 
entsprechend bescheinigt werden können und entsprechende Berichte aus der 
Ausbildungszeit vorliegen. In welchem Umfang die Ausbildungszeiten aus einer 
nicht abgeschlossenen Berufsausbildung anerkannt werden, wird vom Praktikan-
tenamt anhand der vorliegenden Nachweise und Berichte bemessen. 

(4) Für den Fall, dass ein entsprechendes abgeschlossenes Ingenieurstudium an einer 
Fachhochschule vorliegt, wird das Praxissemester, sofern es Teil der Fachhoch-
schulausbildung war und Inhalte gemäß § 5 Absatz 1 und 2 abdeckt, als achtwöchi-
ges Praktikum anerkannt. 

(5) Dienstzeiten bei der Bundeswehr oder beim Zivildienst werden bis zur Hälfte der 
Praktikumsdauer jeweils in dem Umfang anerkannt, für den Nachweise für die in § 5 
genannten Inhalte vorgelegt werden können. 

(6) Generell im Rahmen des Grundpraktikums können nicht angerechnet werden: 

a. schulische Praktika (auch von Berufsbildenden Schulen und Technischen 
Gymnasien), 

b. Kurse von Volkshochschulen. 

(7) Für die Anrechnung und Anerkennung anderweitig erbrachter Praktikumstätigkei-
ten gilt § 9 Absatz 4 entsprechend. 

§ 12 Praktikantenamt 

(1) Zuständig für den Bachelorstudiengang „Maschinenbau“ ist das Praktikantenamt 
Maschinenbau.  

(2) Das Praktikantenamt gibt auf Fragen Auskunft, die sich im Zusammenhang mit der 
praktischen Tätigkeit ergeben und ist zuständig für die Anerkennung des Grund-
praktikums. Name und Kontaktdaten der jeweiligen Ansprechpartnerin oder des je-
weiligen Ansprechpartners werden über die Webseite der TU Hamburg bekanntge-
geben. 
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§ 13 Inkrafttreten

(1) Die GPrO-MBBS tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

(2) Die GPrO-MBBS gilt erstmals für Studienbewerberinnen und -bewerber mit Zulas-
sung für das Wintersemester 2017/18 bzw. Studentinnen und Studenten, die ihr Stu-
dium zum Wintersemester 2017/18 beginnen.

(3) Die Änderung der GPrO-MBBS vom 15. Mai 2024 tritt zum 01. Juni 2024 in Kraft und 
gilt erstmal für Studienbewerberinnen und -bewerber für den Bachelorstudiengang 
„Maschinenbau“ mit Zulassung für das Wintersemester 2024/25 bzw. Studentinnen 
und Studenten des Bachelorstudiengangs „Maschinenbau“, die ihr Studium zum 
Wintersemester 2024/25 beginnen. 

28. Juni 2017 und 15. Mai 2024

Technische Universität Hamburg
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